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Turnverein Jahn Bad Driburg e.V. 
 

Jugendordnung des Turnverein Jahn Bad Driburg e.V. 
 
 
I. Allgemeines 
 

§ 1 
 

 Die Jugend des TV Jahn Bad Driburg e.V. ist die Gemeinschaft aller Jugendlichen 
 der einzelnen Abteilungen, sowie alle im Jugendbereich gewählten und berufenen 
 Mitarbeiter. 
 
 

§ 2 
  
 Grundsätze und Aufgaben 
 Der TV Jahn Bad Driburg e.V. will seinen Jugendlichen helfen, sich zu gesunden 
 lebensfrohen Menschen zu entwickeln! Er bekennt sich zum freiheitlichen Staat 
 demokratischer Ordnung. 
 Die Jugend sieht ihre Hauptaufgabe in der umfassenden Leibeserziehung. Sie 
 erfüllt in Ihrem Gemeinschaftsleben gesellschaftliche und bildungspolitische 
 Aufgaben. Die Jugend bemüht sich um Gesellschaftsformen für jugendgemäß 
 gestaltete Freizeit. 
 Sie erstrebt zur Verwirklichung ihrer Aufgaben die Zusammenarbeit mit allen 
 Erziehungsträgern und Jugendverbänden. 
 
 

§ 3 
 

 Die Jugendabteilung des TV Jahn Bad Driburg e.V. führt und verwaltet sich selbst 
 im Rahmen der Satzung und der Organe des vereins und entscheidet über die ihr 
 zufliessenden Mittel. 
 
 
II. Organe 
 

§ 4 
 

 Organe der Jugend des TV Jahn Bad Driburg e.V. sind: 
 1.) Der Vereinsjugendtag 
 2.) Der Große Jugendausschuß 
 3.) Der Kleine Jugendausschuß 
 
 

§ 5 
 

 Vereinsjugendtag 
 Der Vereinsjugendtag ist das oberste Organ der Jugend des TV Jahn Bad Driburg 
 e.V.. Er findet im ersten Quartal eines jeden Kalenderjahres statt und ist ohne 
 Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. 
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§ 6 
 

 Dem Jugendtag gehören stimmberechtig an: 
 
 1.) Alle Mitglieder, die das 14. Lebensjahr erreicht und zum 1. Januar des 
 betreffenden Jahres das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
 2.) Der Große Jugendausschuß 
 
 3.) Der Kleine Jugendauschuß 
 
 Die zu Wählenden sollten nicht älter als 30 Jahre sein. Ausnahmen müssen sich auf 
 1/3 beschränken. 
 
 

§ 7 
 

 Dem Vereinsjugendtag obliegt es: 
 1.) die Berichte des Jugendausschusses entgegenzunehmen 
 2.) Entlastung des Jugendauschusses 
 3.) Wahl des Vereinsjugendauschusses 
 4.) Wahl von delegierten zu übergeordneten Jugendtagen 
 5.) Richtlinien für die Arbeit der Vereinsjugend festzulegen 
 6.) über Anträge zu beschließen 
 
 

§ 8 
 

 Großer Jugendauschuß 
 Den Großen Jugendauschuß bilden: 
 1.) Der Kleine Jugendauschuß 
 2.) Die Jugendfachwarte / innen 
 3.) Die Schülerfachwarte / innen 
 4.) Je ein Beisitzer aus den einzelnen Abteilungen 
 5.) Zwei Jugendliche, die zur Zeit der Wahl noch Jugendliche sind. 
 
 

§ 9 
 

 Der Große Jugendauschuß tritt in der Regel einmal jährlich zusammen. Er ist 
 Beschlußorgan für Aufgaben, die nicht auschließlich dem Vereinsjugendtag 
 vorbehalten sind. Der Große Jugendausschuß ist für seine Beschlüsse dem 
 Vereinsjugendtag verantwortlich. 
 
 

§ 10 
 

 Die Mitglieder des Großen Jugendausschusses werden vom Jugendtag auf jeweils 
 zwei Jahre gewählt.  
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§ 11 
 

 Der Kleine Jugendauschuß 
 Den Kleinen Jugendauschuß bilden: 
 1.) der Jugendwart oder die Jugendwartin 
 2.) sein Stellvertreter oder Stellvertreterin 
 3.) ein Stellvertreter / in aus dem Großen Jugendauschuß 
 4.) ein Stellvertreter / in aus dem Großen Jugendauschuß 
 
 

§ 12 
 

 Die Mitglieder des Kleinen Jugendauschusses werden alle zwei Jahre und zwar 
 abwechselnd 1.) und 3.), sowie 2.) und 4.) gewählt. 
 
 

§ 13 
 

 Der Kleine Jugendauschuß erledigt nach den Richtlinien des Jugendtages und des 
 Großen Jugendauschusses alle anfallenden Arbeiten sowie laufenden Geschäfte. 
 Besondere Aufgaben werden unter Hinzunahme der einzelnenen Jugend- oder 
 Schülerfachwarte wahrgenommen. 
 
 

§ 14 
 

 Der Jugendwart ist Mitglied des Hauptvorstandes des Vereins. Die 
 Jugendfachwarte sind Mitglieder des Fachwartauschusses des Vereins. 
 
 

§ 15 
 

 Der Vereinsschriftführer und der Vereinskassierer erledigt in Zusammenarbeit mit 
 dem Kleinen Jugendauschuß den Geschäftsverkehr und alle damit verbundenen 
 Angelegenheiten. 
 
 

§ 16 
 

 Der Vereinsjugendauschuß ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des  
 TV Jahn Bad Driburg e.V.. Er entscheidet über Verwendung der der Vereinsjugend 
 zufließenden Mittel. 
 
 

§ 17 
 

 Wettkampf- und Spielordnung 
 Einzelheiten der Wettkämpfe regeln die Wettkampfordnung der einzelnen 
 Fachverbände. 
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§ 18 
 

 Änderung der Jugendordnung 
 Änderungen der Jugendordnung können nur von einem ordentlichen 
 Vereinsjugendtag oder einem speziell dafür einberufenen außerordentlichen 
 Jugendtag mit 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten und gemäß der Satzung des 
 Vereins vorgenommen werden. 
 Diese bedarf jedoch der Genehmigung der Jahreshauptversammlung des Vereins. 
 
 

§ 19 
 

 Schlußbestimmungen 
 Diese Jugendordnung wird ein Teil der Vereinssatzung. 
 
 

§ 20 
 

 Inkrafttreten 
 Diese Jugendordnung ist vom Vorstand des TV Jahn Bad Driburg e.V. am 
 27.12.1973 verabschiedet worden und tritt nach dem ersten Jugendtag am 
 12.01.1974 und mit der Genehmigung durch die ordentliche Mitgliederversammlung 
 1974 in Kraft. 
 
 
  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 Anmerkung (nicht Teil der Satzung): 
 Änderungen sind rechtzeitig dem Vorstand einzureichen. Diese werden nach 
 Verabschiedung in die Jugendordnung eingearbeitet. Nach dem Vereinsjugendtag 
 wird diese Satzung erneut überarbeitet - sofern Änderungen notwendig sind - und in 
 der Originalfassung der Mitgliederversammlung vorgelegt. 


